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Wir als Tennisschule Tennisfreaks sind bemüht, Tennistraining unter Einhaltung dieses 

Präventionskonzeptes durchzuführen.  

Deshalb gilt, dass SpielerInnen, TrainerInnen sowie BetreuerInnen, die sich krank fühlen, weder an 
Trainingseinheiten noch an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Sie haben der Sportstätte unbedingt 
fernzubleiben. 
 

 Kinder müssen nicht getestet sein 

 Unser Trainerteam wird wöchentlich getestet (oder trägt eine FFP2-Maske) 
 

Tabelle 1: COVID-19 Symptome  

Häufigste Symptome Seltenere Symptome Schwere Symptome 

Fieber Gliederschmerzen Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit 

Trockener Husten Halsschmerzen Schmerzen oder Druckgefühl im Brustbereich 

Müdigkeit Durchfall Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit 

 Bindehautentzündung  

 Kopfschmerzen  

 
Verlust des Geschmacks- 

oder Geruchssinns 
 

 
Verfärbung an Fingern oder 

Zehen oder Hautausschlag 
 

 

Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es werden stets die 

jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 

eingehalten; dies trifft auch auf dieses Präventionskonzept zu. Dabei stehen natürlich weiterhin die 

Gesundheit und die Sicherheit aller Personen im Verein und auf der Sportstätte an oberster Stelle. 

 

Kontaktperson Tennisschule Tennisfreaks:  

 

DI Alexander Kadnar  

0699 / 12768611 

office@tennisfreaks.at 
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1. Verhaltensregeln von SportlerInnen, BetreuerInnen und TrainerInnen  
 

 Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sind die Hände zu waschen. Ist dies nicht 
möglich, sind die auf der Sportstätte zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel für die 
Handhygiene beim Betreten und Verlassen zu nutzen.  

 Umarmen und Händeschütteln bei der Begrüßung sind zu unterlassen. 
 Die Benutzung der Infrastruktur (Klubhaus, Terrasse, Garderobe) wird vom jeweiligen Verein 

geregelt (siehe Verhaltensregeln Verein). Die WC-Anlagen sind  in jedem Verein benutzbar 
(FFP2-Maske!).  

 Bitte unbedingt in Trainingskleidung erscheinen. 
 Wenn geniest oder gehustet werden muss, so sollte dies ausschließlich in die Armbeuge und 

nicht in die Hände erfolgen. Zudem sollte spucken auf dem Spielfeld vermieden werden.  
 Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet (zB. Zu Hause gefüllte Trinkflasche, 

Handtücher, usw.) und auf keinen Fall geteilt werden.    
 Außerhalb des Trainings bzw. Spiels ist zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen 

weiterhin ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. 
 Bei Behandlungen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen der Mindestabstand von 2m 

nicht eingehalten werden kann, sind sowohl von BetreuerIn als auch von SpielerIn eine FFP2-
Maske zu tragen (ausgenommen, wenn dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist; z.B. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen während eines Trainings oder Spiels. 

 Es gelten stets, die aktuellen Vorgaben der Vereinsführung des jeweiligen Standorts bzw. des 
Sportstättenbetreibers (siehe Verhaltensregeln des Vereins).  

 

2. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur  
 Am Eingang und im Trainingsbereich der Sportstätte werden ausreichend 

Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. Wenn die Sportstätte 
eine Waschmöglichkeit bietet, kann die Desinfektion durch das korrekte Händewaschen mit 
Seife ersetzt werden. 

 Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist auf ein Minimum zu reduzieren (siehe dazu 
Verhaltensegeln des jeweiligen Vereins).  

 Bei Trainings wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei etwaigen Krankheitsfällen schnell 
nachvollziehen zu können, wer noch gefährdet sein könnte.  

 

3. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material 
 Die Hygienemaßnahmen und Reinigung der Infrastruktur wird vom jeweiligen Verein 

geregelt und durchgeführt. 
 Werden Sportgeräte (Tennisschläger, etc.) von unterschiedlichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern verwendet, so sind diese zu desinfizieren.  
 

4. Verhalten bei Auftreten eines Sars-CoV-2-Verdachtsfalls  
bzw. -Infektion  
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein Training gestattet bzw. 
ist ein ggf. laufendes Training sofort einzustellen. Die betroffene Person muss 

 die Sportstätte umgehend verlassen und sich in Selbstisolation begeben 
 die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren (bei Kindern der jeweilige Erziehungsberechtigte) 
 die Trainer und diese dann die Vereinsführung kontaktieren. 
 

Jeder am Trainingsbetrieb Beteiligte ist auch selbst dafür verantwortlich, sich 
über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem 

Laufenden zu halten! 
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